
Seite 30Juli 2022  Ausgabe 166 Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Führung / Kommunikation

EEG-Umlage entfällt -  
Die Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps, wann eine 
Zwischenablesung der Zählerstände ratsam ist.
Ab dem 01. Juli 2022 entfällt die EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien- Gesetz). „Energieversor-
ger müssen den entsprechenden Betrag in Höhe von 4,43 Cent pro Kilowattstunde brutto bei den 
Strompreisen berücksichtigen und mit der Jahresrechnung an die Haushalte weitergeben“, erklärt 
Christina Wallraf, Energiemarktexpertin der Verbraucherzentrale NRW. Konkrete Tipps, was 
Verbraucher:innen jetzt zu beachten haben, gibt die Verbraucherzentrale NRW.

Sinkt der Strompreis sofort?

Die Stromanbieter müssen die Absenkung in vollem Umfang an die Endverbraucher weitergeben. Für Pri-
vathaushalte ändern sich die monatlichen Abschläge zunächst jedoch nicht. Die Preissenkung wird erst mit 
der nächsten Jahresrechnung verrechnet.

Ist eine Zwischenablesung von Zählerständen sinnvoll?
Bei Haushalten mit Haushaltsstrom ist dies nicht erforderlich, denn der Stromverbrauch verteilt sich sehr 
gleichmäßig über das Jahr. Eine Schätzung des Stromverbrauchs durch den Stromanbieter zur Jahresmitte 
reicht daher aus. Verbraucher:innen, die mit Strom heizen und eine Wärmepumpe oder eine Nachtstrom-
speicherheizung haben, sollten hingegen eine Zwischenablesung vornehmen. Deren Stromverbrauch ist 
über das Jahr durch die Heizperiode ungleichmäßig verteilt, und kann auch von Jahr zu Jahr witterungsbe-
dingt anders gelagert sein. Haushalte sollten daher am 30.6 den Zählerzwischenstand ablesen und den Wert 
ihrem Stromanbieter mitteilen.

Vertrauen ist gut, aber Kon-
trolle aber besser. Lesen Sie 
den Zählerstand ab, oder ma-
chen Sie ein Handyfoto mit 
Datum. Foto: Gerd Warda 



Mythos im Meer 
Die privaten Sylter Filmschätze

Ein Film von Claus Oppermann und Sven Bohde

Sylt, wie Sie es noch nie
gesehen haben. 
Ein einmaliges Panorama der beliebten 
Ferieninsel. Zusammengestellt aus 300 
digitalisierten und restaurierten Privatfil-
men von 1928 bis in die 1990er Jahre.

94 Minuten Laufzeit. 
Nur auf DVD erhältlich.
Hier bestellen

https://schleswig-holstein.sh/kiosk/mythos-im-meer-die-privaten-sylter-filmschaetze/
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Welche Informationspflicht haben Energieversorger gegenüber Kund:innen?

Über den Entfall der EEG-Umlage und die neuen Preise müssen Stromanbieter Haushalte nicht geson-
dert informieren. Ein Sonderkündigungsrecht, wie es sonst bei Preisänderungen üblich ist, gibt es ebenfalls 
nicht. Der Betrag, um den sich die Stromrechnung durch den Wegfall der EEG-Umlage mindert, ist in der 
Stromrechnung allerdings transparent auszuweisen. Bei der Grundversorgung müssen die neuen Preise auf 
der Internetseite des Anbieters veröffentlicht werden.

Weitere Informationen und Links:

Tipps zur Abrechnung von Strom- und Gasrechnungen: www.verbraucherzentrale.nrw/node/23268
 
Verbraucherzentrale NRW

https://www.verbraucherzentrale.nrw/node/23268
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